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B e r a t u n g s f o l g e : 
 
  Abstimmungsergebnisse: 
Gremium: Sitzungsdatum Ja Nein Enth. 
Ortsrat Afferde 17.11.2011    
Ausschuss für erneuerbare Energien, Bau 
und Umwelt 

24.11.2011    

Verwaltungsausschuss 30.11.2011    
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
Der Bebauungsplan Nr. 440 soll geändert werden. Die Verwaltung wird beauftragt, das 
Änderungsverfahren einzuleiten und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBL.I Seite 
2414) in der zurzeit gültigen Fassung durchzuführen.  
 
Die Anhörung der Bürgerinnen und Bürger soll für die Dauer von drei Wochen in der Ab-
teilung Stadtentwicklung und Planung erfolgen. 
 
  
B e g r ü n d u n g : 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 440 wurde in den 90er Jahren mit der Zielsetzung aufgestellt, in 
Anlehnung an dort bereits vorhandene Wohnformen in Teilbereichen Geschosswohnungs-
bau zu ermöglichen. Da die Nachfrage nach Geschosswohnungsbau einerseits in den ver-
gangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist, die Nachfrage nach freistehenden Einfamili-
enhäusern andererseits da ist, soll zur Optimierung der Vermarktungschancen der Bebau-
ungsplan in dem entsprechenden Teilbereich geändert werden. 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist daher die festgesetzte „abweichende Bauweise“ in 
eine „offene Bauweise“ umzuwandeln, um insbesondere auch die Errichtung von freiste-



 
henden Einfamilienhäusern zu ermöglichen. Die Erschließung der künftigen Baugrundstü-
cke soll über eine private Stichstraße erfolgen. 
 
 
  
F i n a n z i e l l e  A u s w i r k u n g e n :  
 
Nein   
 
 
A n l a g e : 
Städtebaulicher Entwurf 
 
 
 
 


